
1102 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Nachdruck vom 24. 11. 1989 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit 
dem das Bauem-Sozialversicherungsgesetz 
geändert wird (14. Novelle zum Bauem

Sozialversicherun~;sgesetz ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz; BGB!. 
Nr. 559/1978, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGB!. Nr.684/1978, BGB!. Nr.532/1979, BGB!. 
Nr.587/1980, BGB!. Nr.284/1981, BGB!. 
Nr.590/1981, BGB!. Nr.649/1982, BGB!. 
Nr.384/1983, BGBt Nr.592/1983, BGB!. 
Nr.486/1984, BGB!. Nr. 104/1985, BGB!. 
Nr. 205/1985, BGB!. Nr.113/1986, BGBI. 
Nr. 564/1986, BC:;BI. Nr.61111987, BGBI. 
Nr. 616/1987, BGB!. Nr.28:>/1988 und BGB!. 
Nr. 75111988 wird geändert wie folgt: 

1.§ 38 Abs. 8 lautet: 

,,(8) Die Zur Vertretung juristischer Personen 
oder Personenhandelsgesellschaften (offene Han-' 
deIsgesellschaft, Kommanditgesellschaft) berufenen 
Personen und die gesetzlichen Vertreter natürlicher 

. Personen haften im Rahmen ihrer Vertretungs
macht neben den durch sie vertretenen Beitrags
schuldnern für die von diesen 2.U entrichtenden Bei
träge insoweit, als die Beiträge infolge schuldhafter 
Verletzung der den Vertretern auferlegten Pflich
ten nicht eingebracht werden können. Vermögens
verwalter haften, soweit ihre Verwaltung reicht, 
entsprechend. " 

2. Im§ 41 zweiter Satz werden die Worte "Auf
klärung und Information" dUJ·ch die Worte "Auf
klärung, Information und sonstige Formen der 
Öffentlichkeitsarbeit" ersetzt. 

3. a) § 56 Abs. 1 bis 3 lauten: 

,,(1) Wird neben einem Pensionsanspruch aus 
der Pensionsversicherung mit Ausnahme des 
Anspruches auf Waisenpension noch Erwerbsein
kommen (Abs. 4 und 5) aus einer gleichzeitig aus-

. geübten Erwerbstätigkeit, die nicht die Pflichtversi
cherung nach diesem Bundesgesetz begründet, 
erzielt, so ruhen unbeschadet der Abs. 2 und 3 
50 vH der Pension mit dem Betrag, um den das im 
Monat gebührende Erwerbseinkommen 8000 S 
übersteigt, höchstens jedoch mit 50 vH des Betra
ges, um den die Summe aus Pension zuzüglich 
Hilflosenzuschuß und Erwerbseinkommen im 
Monat den Betrag von 14 000 S übersteigt. An die 
Stelle der Beträge von 8 000 Sund 14 000 S treten 
ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jän~ 
ner 1991, die unter Bedachtnahme auf § 47 mit der 
jeweilig~n Aufwertungszahl (§ 45) vervielfachten 
Beträge. 

,\ 

(2) Ist Abs. 1 auf einen Anspruch auf. Erwerbsun:. 
fähigkeitspension anzu~enden und wird das 
Erwerbseinkoinmen aus einer Erwerbstätigkeit 
erzielt, zu deren Ausübung der Versicherte durch 
Maßnahmen der Rehabilitation (§ 149 Abs. 1 dieses 
Bundesgesetzes bzw. §§ 198 Abs. 1 und 300 Abs. 1 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes bzw. 
§ 157 Abs. 1 des Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetzes) befähigt wurde oder auf Grund deren der 
Versicherte während des Anspruches auf diese Pen
sion, ohne daß ihm Maßnahmen der Rehabilitation 
gewährt worden sind, mindestens 36 Beitragsmo
nate der Pflichtversicherung erworben hat,anzu
wenden, so ruhen 40 vH der Erwerbsunfähigkeits
pension mit dem Betrag, um den das im Monat 
gebührende Erwerbseinkommen 8.000 S übersteigt, 
höchstens jedoch mit 50 vH des Betrages, um den 
die Summe aus Pension zuzüglich Hilflosenzu
schuß und Erwerbseinkommen im Monat den 
Betrag von 14000 S übersteigt. An die Stelle der 
Beträge von 8 000 Sund 14 000 S treten ab 1. Jän
ner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1991, 
die unter Bedachtnahme auf § 47 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 45) vervielfachten Beträge. Die 
Voraussetzung des V orliegens von 36 Beitragsmo
naten der Pflichtversicherung entfällt, sofern der 
Versicherte Beitragsmonate der Pflichtversicherung 
erwirbt und ihm in dieser Zeit ein Freibetrag auf 
Grund einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 
mindestens 65 vH nach § 35 Abs. 3 des Einkom
mensteuergesetzes 1988, BGB!. Nr. 400, gebührt. 
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2 1102· der Beilagen 

(3) Ist Abs. 1 . auf einen Anspruch auf Wit
wen(Witwer)pension anzuwenden, so ruhen 50 vH 
der Witwen(Witwer)pension mit 25 vH des Betra
ges, um den die Summe aus Pension zuzüglich 
Hilfiosenzuschuß und Erwerbseinkommen im 
Monat den Betrag von 14 000 S übersteigt. An die 
Stelle des Betrages von 14 000 S tritt ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1991, der 
unter Bedachtnahme auf § 47 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 45) vervielfachte Betrag." 

Die bi~herigen Abs. 3 bis 7 erhalten die Bezeich
nung 4 bis 8. 

b) Im Abs. 7 (neu) wird der Ausdruck "Abs. 1 
bzw.2" jeweils durch den Ausdruck "Abs. 1, 2 
bzw. 3" ersetzt. 

c) Im Abs.7 (neu) lit. c wird der Ausdruck 
,,(Abs.3)" durch den Ausdruck ,,(Abs. 4)" ersetzt. 

d) Abs.8 (neu) lautet: 

,,(8) Wird neben mehreren Pensionsansprüchen 
Erwerbseinkommen aus einer gleichzeitig ausgeüb
ten Erwerbstätigkeit erzielt, sind zunächst die 
Abs. 1 bzw. 2 auf Pensionsansprüche . aus eigener 
Pensionsversicherung anzuwenden. Dabei sind 
diese Pensionsansprüche zu einer Einheit zusam
menzufassen. Kämen für die Ermittlung des 
Ruhensbetrages sowohl die im Abs. 1 als auch die 
im Abs. 2 genannten Grundsätze in Betracht, so 
sind die im Abs. 2 genannten Grundsätze maßge
bend. Der R~hensbetrag ist auf diese Pensionsan
sprüche nach deren Höhe aufzuteilen. Besteht auch 
Anspruch auf Witwen(Witwer)pension, sind alle 
Pensionsansprüche zu einer .Einheit zusammenzu-

. fassen und um den· Ruhensbetrag nach Abs. 1 
bzw.2 zu vermindern, Danach ist Abs. 3 anzuwen
den." 

4. §91 Z 2 lautet: 

,,2. Alle Leistungen der Krankenanstalten mit Aus
nahme der im § 27 Abs. 2 des Krankenanstaltenge
setzes, BGBI. Nr. 111957, angeführten Leistungen 
sind 

a) mit den vom Versicherungsträger gezahl
ten Pflegegebührenersätzen, 

b) mit den im § 27 ades Krankenanstaltenge
setzes vorgesehenen Kostenbeiträgen, 

c) bei Angehörigen des Versicherten auch 
mit dem Kostenbeitrag nach § 80 Abs. 2 
und 

d) mit den Beiträgen der Krankenversiche-
rungsträger zum Krankenanstalten-
Zusammenarbeitsfonds 

abgegolten." 

5. § 97 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Ärztlicher Beistand, Hebammenbeistand 
und Beistand durch diplomierte Kinderkranken
und Säuglingsschwestern werden in entsprechender 

Anwendung der §§ 84, 85 und 88, Hauskranken
pflege in entsprechender Anwend~ng des § 94 
gewährt." 

6. a) Im § 140 Abs. 3 wird der Ausdruck "mit der 
jeweiligen Aufwertungszahl" durch den Ausdruck 
"mit dem Anpassungsfaktor" ersetzt. 

b) Im § 140 Abs.4 lit. I wird der Ausdruck 
"Abs. 7" durch den Ausdruck ,,Abs. 7 bzw. Abs. 8" 
ersetzt. 

c) § 140 Abs. 7 bis 12 lauten: 

,,(7) Wurde die Bewirtschaftung eines 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes aufgegeben, 
der Betrieb übergeben, verpachtet oder auf andere 
Weise jemandem zur Bewirtschaftung überlassen, 
so ist bei Ermittlung des Einkommens des bisheri
gen Eigentümers (des Verpächters) ohne Rücksicht 
auf Art und Ausmaß derausbedungenen Leistun
gen vom Einheitswert der übergebenen, verpachte
ten oder zur Bewirtschaftung überlassenen 
land(forst)wirtschaftlichen Flächen auszugehen, 
sofern die Übergabe (Verpachtung, Überlassung) 
nicht mehr als zehn Jahre, gerechnet vom Stichtag, 
zurückliegt. Bei einer Übergabe (Verpachtung, 
Überlassung) vor dem Stichtag ist vom durch
schnittlichen Einheitswert (Abs. 9), in allen übrigen 
Fällen von dem auf die übergebenen Flächen entfal
lenden Einheitswert im Zeitpunkt der Übergabe 
(Verpachtung, Überlassung) auszugehen. Als 
monatliches Einkommen gilt für Personen, die mit 
dem Ehegatten (der Ehegattin) im gemeinsamen 
Haushalt leben, bei einem Einheitswert von 
90 000 S und darüber ein Betrag von 3 315 S, bei 
alleinstehenden Personen bei einem Einheitswert 
von 63 000 S und darüber ein Betrag von 2 314 S. 
Diese Beträge vermindern sich für Einheitswerte 
unter 90000 S bzw. 63 000 S im Verhältnis des 
maßgeblichen Einheitswertes zu den genannten 
Einheitswerten, gerundet auf volle Schilling. An die 
Stelle der Beträge von 3 315 Sund 2 314 S treten 
ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jän~ 
ner 1991, die unter Bedachtnahme auf § 47 mit dem 
Anpassungsfaktor (§ 45) vervielfachten -Beträge. 
Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden. 

(8) Ist die Gewährung von Gegenleistungen 
(Ausgedingsleistungen) aus einem übergebenen 
(aufgegebenen) land(forst)w.irtschaftlichen Betrieb 
in Geld oder Güterform (landwirtschaftliche Pro
dukte, unentgeltlich beigestelIte Unterkunft) aus 
Gründen, die der Einflußnahme des Ausgleichszu
lagenwerbers entzogen sind,. am Stichtag zur 
Gänze ausgeschlossen oder später· unmöglich 
geworden, so hat eine Ermittlung des Einkommens 
des bisherigen Eigentümers (Verpächters) zu unter
bleiben, und zwar so lange, wie diese Vorausset
zungen zutreffen und die Unterlassung der Erbrin
gung von Ausgedingsleistungen dem Ausgleichszu
lagenwerber nicht zugerechnet werden kann. 
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(9) Soweit em durchschnittlicher Einheitswert 
gemäß Abs. 7 heranzuziehen ist, ist er durch eine 
Teilung der Summe der Einheitswerte, die für den 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb in den einzelnen 
der letzten 120 Kalendermonate vor dem Stichtag 
im Sinne des Abs. 10 in Betracht kommen durch 
die Anzahl der Monate während dieses Zeit;aumes 
in denen der land(forst)wirtschaftliche Betrieb '( ei~ 
Teil dieses Betriebes) noch nicht übergeben (ver
pachtet, überlassen) war, zu ermitteln. 

(10) Bei der Berücksichtigung der Einheitswerte 
für jeden nach Abs. 9 in Betracht kommenden 
Monat ist von dem jeweils für den land(f~rst)wirt
schaftlichen Betrieb bzw. die land(forst)wirtschaft
liehe Fläche festgestellten Einheitswert unter Hin
zurechnung der Einheitswerte der verpachteten, 
aber ohne die zugepachteten Flächen auszugehen. 

(11) Als Einheitswert im Sinne der Abs.7, 9 
und 10 gilt der für Zwecke der Sozialversicherung 
maßgebliche Einheitswert. Einheitswerte aus der 
Zeit vor dem 1. Jänner 1983 sind mit dem Faktor 
1,1575 zu vervielfachen. 

(12) In den Fällen des § 64 Abs.2 erster Satz 
bleibt für die Anwendung der Abs. 7, 9 und 10 der 
Stichtag der erloschenen Pension weiterhin maßge
bend. Das gleiche gilt für den Anfall einer Hinter
bliebenenpension nach einem Pensionsempfänger, 
sofern der Anspruchsberechtigte auf Hinterbliebe
nenpension Eigentümer bzw. Miteigentümer des 
übergebenen (verpachteten, überlassenen) Betriebes 
bzw. der Fläche gewesen ist." 

7. a) § 141 Abs.1 lautet: 

,,(1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 2 

a) ,für Pensionsberechtigte aus eigener 
Pensionsversicherung, 
aa) wenn sie mit dem Ehegatten 

(der Ehegattin) im gemeinsa-
men Haushalt leben ......... ' 7 784 S; 

bb) wenn die Voraussetzungen 
nach aa) nicht zutreffen. . . . .. 5 434 S, 

b) für Pensionsberechtigte auf Wit
wen(Witwer)pension . . . . . . . . . . .. 5434 S, 

c) für Pensionsberechtigte auf Wai
senpension : 
aa) bis zur Vollendung des 

24. Lebensjahres. . . . . . . . . . .. 2029 S, 
falls beide Elternteile verstor-
ben sind. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 048 S, 

bb) nach Vollendung des 24. Le-
bensjahres ...... '. . . . .. . . . .. 3 604 S, 
falls beide Elternteile verstor-
ben sind:. . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 434 S. 

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 580 S für 
jedes Kind (§ 119), dessen Nettoeinkommen den 
Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur Voll
endung des 24. Lebensjahres nicht erreicht." 

b) Im § 141 Abs.2 wird der Ausdruck ,,1. Jän
ner 1990" durch den Ausdruck ,,1. Jänner 1991" 
ersetzt. 

8. a) Im § 142 Abs. 1 erster Satz und im Abs. 3 
. erster Satz wird der jeweilige Ausdruck ,,30 vH" 
durch den Ausdruck ,,26 vH" und im § 142 Abs. 1 
erster Satz der Ausdruck ,,15 v H" durch den Aus
druck" 13 v H" ersetzt. - . 

b) § 142 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 
"Eine Zurechnung zum Nettoeinkommen erfolgt 
nur in der Höhe eines Vierzehntels der jährlich tat
sächlich zufließenden Unterhaltsleistung, wenn die 
nach Abs. 1 und 2 berechnete Unterhaltsforderung 
der Höhe nach trotz durchgeführter Zwangsmaß
nahmen einschließlich gerichtlicher Exekutionsfüh
rung uneinbringlich oder die Verfolgung eines 
Unterhaltsanspruches in dieser Höhe offenbar aus
sichtslos ist." 

9. Im § 144 Abs. 6 Z 3 wird der Ausdruck ,,§ 140 
Abs. 5, 6 und 7 bis 10" durch den Ausdruck ,,§ 140 
Abs. 5 bis 7 und 9 bis 11" ersetzt. 

10. Im § 156 Abs.4 wird der Ausdruck ,,§ 56 
Abs. 3" durch den Ausdruck ,,§ 56 Abs; 4" ersetzt. 

11. Im § 161 Abs.3 entfällt der Punkt am Ende 
des Satzes; folgender Ausdruck wird angefügt: 

"sowie Krankenanstalten, die vorwiegend der Re
habilitation dienen, für diagnostische Z~ecke 
zugänglich machen." 

12. Im § 163 wird der Ausdruck ,,§ 56 Abs. 5" 
durch den Ausdruck ,,§ 56 Abs. 6" ersetzt. 

13.§ 178 Abs. t' lautet: 

,,( 1) Können Personen, denen nach den Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes Leistungen zustehen 
oder für die als Angehörige gemäß § 78 Leistungen 
zu gewähren sind, den Ersatz des Schadens, der 
ihnen durch den Versicherungsfall erwachsen ist, 
auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften bea~
spruchen, geht der Anspruch auf den Versiche
rungsträger insoweit über, als dieser Leistungen zu 
erbringen hat. Wurde Anstaltspflege gewährt, 
umfaßt der übergehende Anspruch anteilsmäßig 
auch die zusätzlichen Zahlungen des Versiche
rungsträgers zur Krankenanstaltenfinanzierung 
(§ 91 Z 2 lit. d); hiebei ist § 28 Abs.4 Z 3 KAG 
sinngemäß anzuwenden. Ansprüche auf Schmer
zengeld gehen auf den Versicherungsträger nicht 
über. Die Kosten einer Krankenbehandlung sind 
mit dem doppelten Betrag der für die Gewährung 
der ärztlichen Hilfe erwachsenen Kosten abzugel
ten." 

14. § 181 Z 5 lautet: 

,,5. die für jedes Land gemäß den §§ 345 -und 345 a 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
errichteten Kommissionen bzw. die gemäß § 346 
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4 1102 der Beilagen 

des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
errichtete Bundesschiedskommission auch zustän
dig ist, wenn am Verfahren der VersicherungSträ
ger beteiligt ist;" 

Artikel 11 

Übergangsbestimmungen 

(1) Die Bestimmungen des § S6 Abs. 3 des Bau
ern-Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. I Z 3 lit. a sind für Witwen(Witwer)pensionen, 
die am 31. Dezember 1989 bereits zuerkannt 
waren, mit der Maßgabe anzuwenden, daß höch
stens 40 vH der Witwen(Witwer)pension ruhen 
und überdies ein Ruhen höchstens mit dem Betrag 
eintritt, um den das im Monat gebührende 
Erwerbseinkommen 7 233 Sübersteigt. 

(2) § 140 Abs. 4, 7 und 9 bis 12 des Bauern
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. I Z 6 lit. bund c gilt auch für Versicherungs
fälle, in denen der Stichtag der Pension, zu der die 
Ausgleichszulage gewährt werden soll, vor dem 
1. Jänner 1990 liegt. 

(3) § 140 Abs. 8 des Bauern-Sozialversicherungs
gesetzes in der Fassung des Art. I Z 6 lit. c gilt auch 
für Versicherungsfälle, in denen der Stichtag der 
Pension, zu der die Ausgleichszulage gewährt wer
den soll, vor dem 1. Jänner 1990 liegt. Die Aus
gleichszulage bzw. der Mehrbetrag an Ausgleichs
zulage gebührt ab 1. Jänner 1990, wenn der Antrag 
bis 31. Dezember 1990 beim Versicherungsträger 
gestellt wird, sonst ab dem der AntragsteIlung fol
genden Monatsersten. 

(4) § 142 Abs. 3 zweiter Satz des Bauern-Sozial
versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 8 
lit. b ist auf Antrag auch auf Leistungsansprüche 
anzuwenden, die am 31. Dezember 1989 bereits 
bestehen. Eine sich daraus ergebende Erhöhung der 
Leistungsansprüche gebührt ab 1. Jänner 1989, 

wenn der Antrag bis 31. Dezember 1990 gestellt 
wird, sonst ab dem der AntragsteIlung folgenden 
Monatsersten. 

.. Artikel III 

Schlußbestimmungen 

(1) Soweit nach sozialversicherungsrechtlichen 
Vorschriften Einheitswerte land(forst)wirtschaftli
eher Betriebe heranzuziehen sind, sind hiebei 
Änderungen dieser Einheitswerte anläßlich der 
Hauptfeststelfung zum 1. Jänner 1988 für die Zeit 
vor dem 1. Jänner 1991 nicht zu berücksichtigen. 

(2) Abweichend von den Bestimmungen des § 4S 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes beträgt für 
das Jahr 1990 der Anpassungsfaktor (§ 4S des Bau
ern -Sozialversicherungsgesetzes ) 1,030. 

Artikel IV 

Inkrafttreten 

Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1990 lD 

Kraft. 

Artikel V 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
betraut: 

1. hinsichtlich der Bestimmungen des§ 91 Z 2 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in der Fas
sung des Art. I Z 4, die gemäß Art. 12 Abs. 1 Z 1 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in die Kompetenz 
der Länder fallen, die zuständige Landesregierung; 
mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes 
gemäß Art. 1 S Abs. 8 des Bundes-Verfassungsgeset
zes der Bundesminister für Arbeit und Soziales; 

2. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales. 
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VORBLATT 

Problem und Ziel: 

Weitere Erfüllung des Regierungsprogramms, insbesondere im Bereich des Ausgleichszulagenrechts 
und der Ruhensbestimmungen. Erhöhung der Pensionen im Einklang mit der Entwicklung der Einkom
mender Erwerbstätigen. 

Lösung: 

Außertourliche :E:rhöhung der Ausgleichszulagenrichtsätze, Milderung der Pauschalanrechnung des 
Ausgedinges, Herabsetzung des Anrechnungsprozentsatzes für Unterhaltsansprüche bei der Ausgleichszu
lagenfeststellung, Lockerung der Ruhensbestimmungen, Festsetzung des' Anpassungsfaktors in einer 
Höhe, die auf die zu erwartende Entwicklung der Einkommen der Erwerbstätigen besser Bedacht nimmt. 

Alternativen: 

Beibehaltung des geltenden Rechtszustandes. 

Kosten: 

441 Millionen Schilling. 

2 
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6 1102 der Beilagen 

Erläuterungen 

So wie in dem zum gleichen Zeitpunkt versende
ten Entwurf einer 48. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz steht auch im Mittel
punkt des gegenständlichen Entwurfes einer 
14. Novelle zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
das Vorhaben, die Lage der Bezieher kleinster Pen
sionen zu verbessern. Damit wird auch ein weiterer 
Teil des Regierungsprogramms, wie es in der 
Erklärung der Bundesregierung vom Jänner 1987 
zum Ausdruck gebracht worden ist, erfüllt werden. 
In diesem Sinne erfaßt der vorliegende Novellen
entwurf eine Reihe von Änderungen und Ergän
zungen im Bereich des Ausgleichszula?"enrechtes 
wie eine außerordentliche und beträchtlIche Erhö
hung der Ausgleichszulagenrichtsätze, eine erhebli
che Milderung der Pauschalanrechnung des Ausge
dinges sowie eine Herabsetzung des Anrechnungs
prozentsatzes für Unterhaltsansprüche von Aus
gleichszulagenbeziehern im Zuge der Feststellung 
dieser Leistung. 

Darüber hinaus sind aus dem erwähnten Novel
lenentwurf zUm Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetz wegen einer gleichartigen ~egelung im Bau
ern-Sozialversicherungsgesetz Anderungen zu 
übernehmen wie insbesondere die Regelungen über 
eine Lockerung der Ruhensbestimmungen. 

Die seit dem 2. Halbjahr 1988 sic~ rasch und 
'äußerst kräftig' verbessernde Konjunkturentwick
lung und die sich dadurch abzeichnende Entwick
lung der Löhne und Gehälter in den Jahren 1989 
und 1990 läßt den time-lag bei der Berechnung des 
Richtwertes, der die Grundlage für die Pensionsan
passung (Erhöhung der Pensionen zum 1. Jänner 
eines jeden Jahres)" ist, besonders kraß hervortreten, 
Dieser time-lag ist technisch nur mit Zuhilfenahme 
von Schätzungen weiter verkürzbar. Der Beirat für 
die Renten- und Pensionsanpassung hat auf Anre
gung des Bundesministers für Arbeit .und Sozial:s 
eine Arbeitsgruppe mit der Aufgabe eIngesetzt, dIe 
Anpassung det Pensionen an die aktuelle Entwick
lung der Löhne und Gehälter heran~uführen und 
möglichst bald V ors~hläge für eine Ander;lng der 
Berechnung des Richtwertes vorzulegen. Unter 
Vorwegnahme einer denkbaren Dauerlösung s~ll 
der Gesetzgeber den Anpassungsfaktor für 1990 In 
einer Höhe festsetzen, die auf die zu erwartende 
Erhöhung der Einkommen der Erwerbstätigen in 

den Jahren 1989 und 1990 schon jetzt Bedacht 
nimmt. 

Zu erwähnen wäre noch, daß im Bundesm~~iste
rium für Arbeit und Soziales eine Reihe von Ande
rungen und Ergänzungen des Bauern-Sozialversi
cherungsgesetzes vorgemerkt sind, die aber wegen 
einer gebotenen vordringlichen Beh.andlung ~er 
sozialpolitisch bedeutsamen Anliegen In den v?rhe
genden Entwurf .~och keine Aufnahme fmd~n 
konnten. Diese Anderungen werden aber Im 
Anschluß an das Inkrafttreten der Änderungen die
ses Entwurfes zur Diskussion gestellt werden. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung der 
im vorliegenden Entwurf enthaltenen Regelungen 
gründet sich auf den Kompetenztatbestand 
"Sozialversicherungwesen" des Art. 1 0 Abs. 1 Z 11 
B-VG, 

Zu den einzelnen Bestimmungen ist folgendes zu 
bemerken: 

Zu Art. I Z 1 bis 5, 7, 8, 10, 11, 12 und 13 (§§ 38 
Abs. 8, 41, 56, 91 Z 2, 97 Abs. 4, 141 Abs. 1 und 2, 
142 Abs. 1 und 3, 156 Abs.4, 161 Abs.3, 163 und 
178 Abs. 1): 

Diese Änderungen entsprechen den gleichartigen 
Änderungen des Allgemeinen Sozialversicheru~gs
gesetzes, wie sie im Rahmen des Entwurfes eIner 
48. Novelle zum ASVG vorgeschlagen werden. Auf 
die entsprechenden Erläuterungen zum genannten 
Novellenentwurf des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes kann Bezug genommen werden, w:eil 
die in Betracht kommenden Ausführungen ,:?llIn
haltlich auch für die korrespondierenden Ande
rungsvorschläge zum Bauern-~ozialversicherun?s
gesetz Geltung haben. Um im EInzelfall.das AuffIn
den der gewünschten Erläuterungen Im ASVG
Novellenentwurf zu erleichtern, werden iin folgen
den die in beiden Gesetzen einatlder entsprechen
den Vorschriften gegenübergestellt: 

BSVG ASVG 

§ 38 Abs. 8 ............... § 67 Abs. 10 
§41 ............. , ......... §81 
§ 56 ...... , .. , ....... , ... , § 94 
§ 91 Z 2 ................. , § 148 Z J 
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BSVG ASVG 

§ 97 Abs. 4 . . . . . . . . . . . . . . .. §§ 117 Z 4 lit. a, 
159 

§ 141 Abs. 1 und 2 ......... § 293 Abs. L und 2 
§ 142 Abs . .1 und 3 ......... § 294 Abs. 1 und 3 
§ 156 Abs. 4 ............... § 306 Abs. 4 
§ 161 Abs. 3 ............... § 307 d Abs. 3 
§ 163 ..................... § 307 f 
§ 178 Abs. 1 ............... § 332 Abs. 1. 

Zu Art. I Z 6 und 9 (§§ 140 Abs. 3, 4 und 7 bis 12 
und 144 Abs. 6 Z 3) und Art. IJ[ Abs. 2 und 3: 

Die Ausgleichszulage zu einer Pension aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung stellt sich ihrem 
Wesen nach als eine Leistung der Sozialhilfe dar, 
sodaß die erforderlichen öffentlichen Mittel für 
derartige Leistungen nur subsidiär herangezogen 
werden dürfen. Es sind daher auch bei Feststellung 
des Ausgleichszulagenanspruches nach den nähe
ren Bestimmungen des Gesetzes neben der Pension 
auch alle sonstigen Einkünfte zu berücksichtigen. 

Im Bereich des bäuerlichen Ausgleichszulagen
rechtes gilt als Sonderregelung, daß die aus der 
Aufgabe (Übergabe) eines land(forst)wirtscbaftli
chen Betriebes üblicherweise gewährten Leistungen 
an den Übergeber nicht in jedem Einzelfall betrags
mäßig bewertet werden. Vielmehr hat bereits das 
am L Jänner 1971 in Kraft getretene Bauern-Pen
sionsversicherungsgesetz, zu dessen Leistungen 
erstmals eine Ausgleichszulage vorgesehen war, 
eine pauschale Berücksichtigung von Ausgedings
leistungen verfügt. Diese Art der Berucksichtigung 
von Zuwendungen aus der Übergabe eines Betrie
bes beruhte einerseits auf der Überlegung, daß es 
dem Eigentümer eines land(forst)wirtschaftlichen 
Betriebes zugemutet werden könne, seinen Betrieb 
so zu verwerten, daß er einen Teil seines Lebensun
terhaltes auch nach Aufgabe der selbständigen 
Erwerbstätigkeit selbst zu bestreiten in der Lage ist. 
Andererseits ist aber eine genaue ziffernmäßige 
Ermittlung der in Güterform aus dem übergebenen 
Betrieb tatsächlich empfangenen bzw. erzielbaren 
Naturalleistungen im Hinblick auf die große Zahl 
der Ausgleichszulagenbezieher praktisch ausge
schlossen. Zudem kommt noch, daß die pauschale 
Berücksichtigung dieser Sachleistungen auf die 
Höhe des Einheitswertes des übergebenen Betrie
bes Bedacht nimmt, sodaß letztlich die Ertragsfä
higkeit des übergebenen Betriebes ausschlaggebend 
ist. Eine derartige Vorgangsweise widerspricht aber 
nach der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes 
nicht den Erfahrungen des täglichen Lebens und ist 
daher auch nicht als unsachlich zu werten. Und 
schließlich hätte nach den Gesetzesmaterialien eine 
Berücksichtigung lediglich der tatsächlich bezoge
nen Ausgedingsleistung'en zur Folge, daß derartige 
Leistungen nicht mehr gewährt werden und die 
Übernehmer land(forst)wirtschaftlicher Betriebe 
ihren traditionellen Verpflichtungen zur Versor
gung der Betriebsübergeber nicht mehr nachkämen. 

Wenngleich die derzeit in Geltung stehende 
Regelung über die pauschale Berücksichtigung des 
Ausgedinges ,zur Feststellung' des Ausgleichszula
genanspruches auf den Einheitswert des übergebe
nen land(forst)wirtschaftlichen Betriebes und 
damit, da die Einheitswerte Ertragswerte darstel
len, auf die ErtragsfähigkeitBedacht nimmt, so 
wurden und werden die Auswirkungen dieser 
Rechtslage allgemein mit Unzufriedenheit aufge
nommen. Hiefür sind eine Reihe von Gründen 
maßgebend. Zunächst einmal die Tatsache, daß 
jede pauschale Berücksichtigung eines Sachverhal
tes dem jeweiiigen Einzelfall nicht gerecht werden 
kann. Dies trifft insbesondere auf jene Fälle zu, in 
denen aus Gründen, die der Einflußsphäre des 
Betriebsinhabers entzogen sind, die Leistung eines 
Ausgedinges nicht erbracht werden kann und dem
nach der faktischen Anrechnung des Ausgedinges 
keine tatsächlich empfangenen Naturalleistungen 
gegenüberstehen. Dazu gehören aber auch die 
Angehörigen j'ener Personengruppe, die nur einen 
Teil jener Zuwendungen erhalten können, die all
gemein als Ausgedingsleistungen bezeichnet wer
den. Und schließlich kommt der Tatsache ganz 
erhebliche Bedeutung zu, daß im Zuge der laufen
den Anpassung derzeit als fiktive Ausgedingslei
stungen bei Feststellung eines Ausgleichszulagenan
spruches Beträge zu berücksichtigen sind, die in der 
Mehrheit der Fälle und mitunter sogar oeträchtlich 
jenes Maß überschreiten, das von den Behörden 
der Finanzverwaltung (Finanzlandesdirektionen) 
noch auf Grund des § 15 Abs. 2 des Einkommen
steuergesetzes 1972 als geldwerter Vorteil für den 
Anspruch auf volle freie Station festgesetzt worden 
war. 

Es sei in diesem Zusammenhang allerdings ange
merkt, daß es in der Vergangenheit nicht an Versu
chen gefehlt hat, den Ursachen über die Unzufrie
denheit der bäuerlichen Bevölkerung mit den auf 
der geltenden Rechtslage beruhenden V ollzie
hungsergebnissen entgegenzuwirken. Diese Maß
nahmen waren im wesentlichen dadurchgekenn
zeichnet, daß eine Anpassung der ermittelten Ein
kommensbeträge überhaupt ausgesetzt wurde 
(1983) bzw. nur-in reduzierter Form vorgenommen 
wurde (1984 und 1986). Zu einer fühlbaren 
Erleichterung bei den Betroffenen ist es dadurch 
nicht gekommen. Demgegenüber darf jedoch nicht 
die Tatsache außer acht gelassen werden, daß seit 
Inkrafttreten des Bauern-Pensionsversicherungsge
setzes (1. Jänner 1971) die Ausgleichszulagenricht
sätze insgesamt elfmal über das normale Maß der 
Anpassung hinaus erhöht wurden (zuletzt für das, 
Jahr 1989, woraus sich eine weitere Erhöhung des 
Ausgleichszulagenanspruches ergeben hatte und 
ergibt, weil die ermittelten Einkommensbeträge nur 
mit dem Anpassungsfaktor vervielfacht wurden und 
werden. 

Rückblickend gesehen haben sich aber alle bishe
rigen Maßnahmen als nicht geeignet erwiesen, den 
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Klagen über die negativen Auswirkungen der gel
tenden Rechtslage den Boden zu entziehen. Dem
gegenüber macht es sich der vorliegende Novellen
entwurf zur Aufgabe, die wirtschaftliche Situation 
der bäuerlichen Ausgleichszulagenempfänger in 
entscheidender Weise zu verbessern. Das zur Errei
chung dieses Zieles mit diesem EJltwurf in Aussicht 
genommene Maßnahmenpaket gliedert sich in 
mehrere Teile: . 

1. Um allen Ausgleichszulagenbeziehern eme 
Erleichterung ihrer finanziellen Situation zu 
gewähren, sollen die für das Jahr 1989 ermittelten 
Einkommensbeträge um 10 vH gekürzt und über-

. dies von einer Anpassung ausgenommen werden. 

2. Darüber hinaus soll sichergestellt werden, daß 
als Nettoeinkommen für die pauschale Berücksich
tigung von Ausgedingsleistungen höchstens jener 
Betrag heranzuziehen ist, der nach den Regeln des 
Einkomrriensteuergesetzes als geldwerter Vorteil 
für die volle freie Station festgesetzt ist. Ausgehend 
von dem Betrag, der derzeit schon im § 140 Abs. 3 
BSVG für die freie Station Berücksichtigung gefun
den hat, käme als Obergrenze für einen alleinste
henden Ausgleichszulagenempfänger für das 
Kalenderjahr 1990 ein Betrag von 2.314 S monat
lich in Betracht. Uriter Berücksichtigung der Ehe
gattin eines Ausgleichszulagenempfängers ergibt 
sich durch Anwendung der Relation zwischen 
Richtsatz für Alleinstehende und Familienrichtsatz 
für Ausgleichszulagenbezieher, die mit dem Ehe
gatten (der Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt 
leben, ein Betrag von 3315 S monatlich. Dies ent
spricht unter Berücksichtigung der Maßnahmen im 
Punkt 1 einem Ei.Qheitwert von 63000 S bzw. 
90 000 S. Bei Einheitswerten, die unter 63 000 S 
bzw. 90 000 S liegen, vermindert sich der Anrech
nungsbetrag von 2 314 S bzw. 3 315 S in der ent
'sprechenden Relation, sodaß auch in allen diesen 
Fällen eine 10%ige Kürzung eingeschlossen ist. 

3. In jenen Fällen, in denen aus Gründen, die der 
Einflußnahme des Ausgleichszulagenwerbers ent
zogen sind, die Erbringung von Ausgedingsleistun
gen unmöglich (geworden) ist, soll eine Pauschal
anrechnung überhaupt unterbleiben. Nach den 
Vorstellungen des Entwurfes sind diese V orausset
zungen dann gegeben, wenn der land(forst)wirt
schaftliehe Betrieb (die Betriebsführung) dem 
Betriebsinhaber gegen dessen Willen entzogen wor
den (Zwangsversteigerung, Zwangsverwaltung), 
wenn der Betrieb durch höhere Gewalt (Feuer bzw. 
sonstige Elementarereignisse) zerstört worden ist 
oder wenn örtliche Verhältnisse (Grenzlandgebiet) 
bzw. sonstige Gegebenheiten (ungünstige Produk
tionsverhältnisse) zur Betrieb~einstellung gezwun
gen haben, ohne daß die Fortsetzung der Betriebs
führung durch andere Personen als zumutbar 
gewertet werden kann. Im Vordergrund hat daher 
immer die Tatsache zu stehen, daß eine Ermittlung 
des Einkommens (Anrechnung) zur Feststellung 

des Ausgleichszulagenanspruches nur in jenen Fäl
len zu unterbleiben hätte, in denen das Fehlen jegli
cher Naturalversorgung aus dem Betrieb dem ehe
maligen Betriebsinhaber nicht zugerechnet werden 
kann. So wird etwa eine Betriebsauflösung durch 
freihändige Veräußerung ohne zwingende Gründe 
die genannten Voraussetzungen ebensowenig erfül
len können wie eine Betriebseinstellung trotz mög
licher Bewerber für eine Fortführung. Auch ein 
Verzicht des Ausgleichszulagenwerbers auf Ausge
dingsleistungen kann die genannten Voraussetzun
gen nicht erfüllen. Die in Rede stehende Begünsti
gung soll daher, um den notwendigen Mehrauf
wand in vertretbaren Grenzen zu halten,. aus
schließlich nur jenen Pensionsbeziehern zuteil wer
den, die aus Gründen, die sie nicht zu vertreten 
haben, vom Bezug jeglicher Naturalleistungen aus 
einem aufgegebenen land(forst)wirtschaftlichen 
Betrieb ausgeschlossen sind, und zwar so lange, wie 
diese Voraussetzungen zutreffen. 

Wenn im Sinne der vorstehenden Ausführungen 
mit dem vorliegenden Gesetzentwurf das Ziel ver
folgt wird, die aus der Ausgedingsanrechnung nach 
der gegenwärtigen Rechtslage sich ergebenden 
nachteiligen Auswirkungen soweit wie möglich aus
zuschalten, .so darf doch nicht übersehen werden, 
daß damit in Hinkunft das Auftreten von Härtefäl
len nicht zur Gänze unterbunden werden kann. 
Aber jenen Härten, die nach Realisierung des 
gegenständlichen Novellenvorhabens da und dort 
doch entstehen können, wäre in einer Weise zu 
begegnen, die derzeit schon aus Mitteln der Sozial
versicherung zulässig ist, nämtich durch Gewäh
rung von Mitteln aus dem Unterstützungsfonds. Es 
wird allerdings noch Sache des in Betracht kom
menden Sozialversicherungsträgers sein, durch 
Ergänzung bzw. Anpassung der geltenden Richtli
nien eine einwandfreie rechtliche Möglichkeit für 
eine Hilfeleistung aus dem genannten Fonds in den 
in Rede. stehenden Härtdällen zu schaffen. 

Mit Rücksicht auf die oben dargestellten und 
vorgeschlagenen Neuregelungen, die eine beträcht
liche Reduktion des anzurechnenden Pauschalbe
trages, in bestimmten Fällen sogar einen Entfall der 
Anrechnung zum Inhalt haben, können die in Aus
sicht genommenen Änderungen in ihrer Gesamtheit 
für sich in Anspruch nehmen, als entscheidender 
Beitrag zur Lösung des seit Jahrzehnten aktuellen 
Problems der Anrechnung des bäuerlichen Ausge
dinges im Ausgleichszulagenrecht gewertet zu wer
den, zumal diese Änderungen mit einer außeror
dentlichen und beträchtlichen Erhöhung der Aus
gleichszulagenrichtsätze Hand in Hand gehen. 

Übergangsregelungen (Art. II Abs. 2 und 3) sol
len gewährleisten, daß die in Aussicht genommenen 
Begünstigungen auch auf jene Fälle ausgedehnt 
werden, in denen der Stichtag der Pension, zu der 
die Ausgleichszulage gewährt werden soll, vor dem 
Inkrafttreten der vorliegenden Gesetzesänderung 
liegt. 
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Dies hat zur Folge, daß in den alten Fällen das 
neue (günstigere) Recht anzuwenden ist, allerdings 
auf Grund des Einheitswertes, wie er im Einzelfall 
am 31. Dezember 1989 für die Einkommensermitt
lung maßgebend war. Desgleichen ist auch die 
Bestimmung des § 140 Abs. 12 BSVG in der Fas
sung des Entwurfes uneingeschränkt insbesondere 
auf jene Fälle anzuwenden, in denen eine Hinter
bliebenenpension nach d~m 31. Dezember 1989 
anfällt, der Stichtag der erloschenen Pension aber 
vor dem 1. Jänner 1990 gelegen ist. 

Schließlich sei -noch hervorgehoben, daß mit der 
vorliegenden Neuregelung der Ausgedingsanrech
nung nicht jenes Ziel aus den Augen verloren wer- . 
den darf, das in der vom Versicherungsgedanken 
beherrschten Pensionsversicherung im allgemeinen 
anzustreben ist: nämlich auch in der bäuerlichen 
Pensionsversicherung letzten Endes zu Leistungen 
in einem Ausmaß zu gelangen, mit denen im Nor
malfall des Versicherungsverlaufes im Anschluß an 
die Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit die 
Bestreitung des Lebensunterha.ltes zur Gänze gesi
chert ist und sich die Gewährung einer Ausgleichs
zulage auf Ausnahmefälle beschränken kann. 

Zu Art. I Z 14 (§ 181 Z 5): 

Der Verfassungsgerichtshof hat durch mehrere 
Erkenntnisse jene Bestimmungen der §§ 344 ff 
ASVG als verfassungswidrig aufgehoben, in denen 
die entsprechenden Kommissionen über zivilrecht
liche Ansprüche zu entscheiden haben, jedoch nicht 
als unabhängige und unparteiische Tribunale im 
Sinne des Art. 6 EMRK eingerichtet sind. Durch 
den Entwurf einer 48. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz soll daher eine Neuord
nung der Bestimmungen über die Organisation und 
das Verfahren der für Streitigkeiten aus Einzel
und Gesamtverträgen zuständigen Kommissionen 
erfolgen. 

Durch die Änderung des ~; 181 Z 5 BSVG soll 
nunmehr klargestellt werden, daß sich die Maß
gabe des § 181 BSVG, der hinsichtlich der Bezie
hungen der Versicherungsan:;talt zu den Ärzten, 
Dentisten, Hebammen, Apothekern, Krankenan
stalten und anderen Vertrags partnern die Bestim
mungen des Sechsten Teiles des Allgemeinen 

. Sozialversicherungsgesetzes für anwendbar erklärt, 
auf alle Kommissionen bezieht, die zur Lösung von 
Streitfragen aus Einzel- und Gesamtverträgen beru
fen sind. 

Zu Art. III Abs. 1: 

-Durch Art. III Abs.2 der 13. Novelle zum 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 751/ 
1988, wurde die Wirksamkei.t der Ergebnisse der 
Hauptfeststellung von Einheitswerten 
land(forst)wirtschaftlichen Vermögens zum 1. Jän
ner 1988 im Bereich der Sozialversicherung bis 
31. Dezember 1989 hinausgeschoben. 

Wie in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage 
betreffend die 13. Novelle (784 der Beilagen zu den 
Stenographischen Protokollen . des Nationalrates 
XVII. GP) ausgeführt wurde, könne es zwar kei
nem Zweifel unterliegen, daß dem Ergebnis der 
Hauptfeststellung zum 1. Jänner 1988 . auch im 
Bereich des Sozialversicherungsrechtes Geltung 
zuzukommen hat, doch sollte dies erst. dann der 
Fall sein, wenn die überwiegende Mehrheit der 
Eigentümer land( forst)wirtschaftlicher Liegen
schaften die Ergebnisse der neuen Hauptfeststel
lung erhalten hat. 

Da gegenwärtig erst in etwas mehr als 50 Pro
zent aller Fälle ein Hauptfeststellungsbescheid 
ergangen ist, soll mit dem gegenständlichen Ände
rungsvorschlag die Wirksamkeit der Hauptfeststel
lung land(forst)wirtschaftlichen Vermögens zum 
1. Jänner 1988 für den Bereich der Sozialversiche
rung um ein weiteres Jahr, bis 31. Dezember 1990, 
aufgeschoben werden. 

Zu Art. III Abs. 2: 

. Diese Änderung entspricht der gleichartigen 
Änderung des Art. VII Abs. 2 im Entwurf einer 
48. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetz. 

Finanzielle Erläuterungen 

Finanziell von Bedeutung ist im vorliegenden 
Entwurf vor allem ein Maßnahmenpaket mit Ver
besserungen für Bezieher von Pensionen, insbeson
dere von kleinen Pensionen. Dieses Maßnahmen
paket beinhaltet: 

1. Erhöhung der Pensionen ab 1. Jänner 1990 um 
3% anstelle von 2%. 

Von dieser Maßnahme sind in der Pensionsversi
cherung nach diesem Bundesgesetz rund 183.000 
Pensionen betroffen. 

2. -Erhöhung der Ausgleichszulagenrichtsätze um 
einen fixen Betrag . 

- Die Erhöhung der Ausgleichszulagenrichtsätze 
um 300 S (für Alleinstehende) bzw. 430 S (für Ver
heiratete) entspricht einer prozentuellen Erhöhung 
der Ausgleichszulagenrichtsätze von 5,8%. Diese 
Erhöhung ist somit beinahe doppelt so hoch wie die 
Pensionsanpassung von 3,0%. Mit der überpropor
tionalen Erhöhung der Ausgleichszulagenrichtsätze 
ist auch ein Ansteigen der Zahl der Ausgleichszula
genbezieher zu erwarten. Im Jahre 1990 werden 
allein dadurch rund 2 400 Pensionisten in der Pen
sionsversicherung nach diesem Bundesgesetz einen 
zusätzlichen Anspruch auf eine Ausgleichszulage 
erwerben. 
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3. Zusätzliche Verbesserungen im Ausgleichszulac 
genrecht 

Die Hundertsätze, die der pauschalierten 
Anrechnung von Unterhaltsleistungen zugrundelie
gen, werden von 30 vH auf 26 vH bzw. von 15 vH 
auf 13 vH gesenkt. Eine zusätzliche Verbesserung 
für Ausgleichszulagenbezieher erfolgt bei der Pau
schalanrechnung des sogenannten fiktiven Ausge
dinges. Wurde die Bewirtschaftung eines 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes aufgegeben, 
der Betrieb übergeben, verpachtet oder auf andere 

~ Weise jemandem zur Bewirtschaftung überlassen, 
wird derzeit bei der Ermittlung der Ausgleichszu
lage ein Zwölf tel von 49,0% des Einheitswertes 
(ohne Begrenzung nach oben) monatlich als fikti
ves Ausgedinge angerechnet. Die vorliegende Neu
regelung sieht eine Absenkung des Anrechnungsni
veaus um 10% gegenüber 1989 vor. Gleichzeitig 
erfolgt eine obere Begrenzung mit der Höhe des 
Betrages, der gemäß § 140 Abs. 3 BSVG als Wert 
für die· volle freie Station heranzuziehen ist. Ab 
1990 ist dieser Betrag mit dem Anpassungsfaktor 
zu vervielfachen. Durch diese Neuregelung im 
Bereich des pauschalierten Ausgedinges werden im 
Bereich der Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz rund 54 200 Pensionsbezieher eine 
Erhöhung ihrer Pensions leistung erhalten. Davon 
erhalten rund 47 000 Ausgleichszulagenbezieher 
eine Erhöhung ihrer Ausgleichszulage um rund 
200 S. Zusätzlich werden rund 7 200 Bezieher einer 
Pension nach diesem Bundesgesetz, die bislang auf
grund des angerechneten pauschalierten Ausgedin
ges keine Ausgleichszulage erhielten, nunmehr eine 
Ausgleichszulage von im Durchschnitt rund 420 S 

. erhalten. 

4. Locke~ng der Ruhensbestimmungen 

Das Anheben der Ruhensgrenzen beim Zusam
mentreffen einer Pensionsleistung mit einem 
Erwerbseinkommen auf 8 000 S (unterer Grenzbe
trag) bzw. 14000 S (oberer Grenzbetrag) wird im 
allgemeinen zu einer Verringerung des ruhenden 
Betrages führen. Die Neuregelung der Ruhensbe
stimmungen wird aber im Durchschnitt nicht nur 
zu einer Verringerung der ruhenden Beträge, son-

dem auch zu einer Verringerung der Zahl jener 
Pensionen führen, bei welchen derzeit ein Teil der 
Pension gemäß § 56 BSVG ruht. Es wird erwartet, 
daß sich die Zahl der derzeit ruhenden Pensionen 
in der Pensionsversicherung nach diesem Bundes
gesetz um rund 400 verringert. In Ausnahmefällen 
kann es beim Zusammentreffen einer Alterspension 
mit einem Erwerbseinkommen auch zu einer 
geringfügigen. Erhöhung des ruhenden Betrages 
kommen. Da die vorgesehenen Maßnahmen keine 
kumulativen Wirkungen besitzen, beschränkt sich 
die nachfolgende Kostenschätzung ·auf das Jahr 
1990: 

Auswirkungen auf die Gebarung im Jahre 1990 

1. Anpassung um 3%: 
Pensionsmehraufwand 
(einschl. AZ) ....... . 

KV der Pensionisten .. 

SVA der Bundes-
Bauern zuschüsse 

Millionen Schilling 

120,6 

7,4 

120,8 

7,4 

2. Erhöhung der AZ um feste Beträge: 
AZ-Mehraufwand ... 136,8 136,8 

KV der Pensionisten .. -3,6 -3,6 

3. Verminderung der pauschalierten Anrechnung 
a) beim Ausgedinge: 

AZ-Mehraufwand. 173,0 173,0 

KV der Pensioni-
sten ............. -4,5 -4,5 

b) bei Unterhaltslei-
stungen: 
AZ-Mehraufwand. 2,0 2,0 

KV der Pensioni-
sten ............. -0,1 -0,1 

4. Lockerung der Ruhensbestimmungen: 
Pensionsmehraufwand . 8,3 8,3 

KV der Pensionisten.. 0,60,6 

Summe der Mehraufwen-
dungen . . . . . . . . . . . . . . . 440,5 440,7 
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Textgegenüberstellung 

. B S V G - Gel te nd e Fa s su n g 

Sicherung der Beiträge; Haftung für Beitragsschuldigkeiten 

§ 38. (1) bis (7) unverändert. 

(8) Die zur Vertretung juristischer Personen berufenen Personen und di~. 
gesetzlichen Vertreter natürlicher Personen haften im Rahmen ihrer Vertre-

. tungsmacht neben deh durch sie vertretenen Beitragsschuldnern für die von die
sen zu entrichtenden Beiträge insoweit, als die Beiiräge aus Verschulden des 
Vertreters nicht bei Fälligkeit entrichtet wurden. 

Verwendung der Mittel 

§ 41. Die Mittel der Versicherung dürfen nur für die gesetzlich vorgeschriebe
nen oder zulässigen Zwecke verwendet werden .. Zu den zulässigen Zwecken 
gehören· auch die Aufklärung und Information im Rahmen der Zuständigkeit 
des Versicherungsträgers. 

Zusammentreffen eines Pensionsanspruches mit Erwerbseinkommen aus einer die 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz nicht begründenden Erwerbstätig

keit 

§ 56. (1) Wird neben einem Pensionsanspruch aus der Pensionsversicherung 
mit Ausnahme des Anspruches auf Waisenpension noch Erwerbseinkommen 
(Abs.3 und 4) aus einer gleichzeitig ausgeübten Erwerbstätigkeit, die nicht die 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz begründet, erzielt, so ruhen unbe
schadet des Abs. 2 40 vH der Pension mit dem Betrag, um den das im Monat 
gebührende Erwerbseinkommen 3 306 S übersteigt, höchstens jedoch mit dem 
Betrag, um den die Summe aus Pension zuzüglich Hilflosenzuschuß und 
Erwerbseinkommen im Monat den Betrag von 7231 S übersteigt. An die Stelle 
der Beträge von 3 306 Sund 7 231 S treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die 
unter Bedachtnahme auf § 47 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 45) verviel
fachten Beträge. 

BSVG - Vorgeschlagene Fassung 

Sicherung der Beiträge; Haftung für Beitragsschuldigkeiten 

§ 38. (1) bis (7) unverändert. 

(8) Die zur Vertretung juristischer Personen oder Personenhandelsgesell
schaften (offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft) berufenen Perso
nen und die gesetzlichen Verereter natürlicher Personen haften im Rahmen ihrer 
Vertretungsmacht neben den durch sie vertretenen Beitragsschuldnt;rn für die 
von diesen zu entrichtenden Beiträge insoweit, als die Beiträge infolge schuld
hafter Verletzung der den Vertretern auferlegten Pflichten nicht eingebracht 
werden können. Vermögensverwalter haften, soweit ihre Verwaltung reicht, ent-
.sprechend. . 

Verwendung der Mittel 

§ 41. Die Mittel der Versicherung dürfen nur für die gesetzlich vorgeschriebe
nen oder· zulässigen Zwecke verwendet werden. Zu den zulässigen Zwecken 
gehören auch die Aufklärung, Information und sonstige Formen der Öffentlich
keitsarbeit im Rahmen der Zuständigkeit des Versicherungsträgers. 

Zusammentreffen eines Pensionsanspruches mit Erwerbseinkommen aus einer die 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz nicht begründenden Erwerbstätig

keit 

§ 56. (1) Wird neben einem Pensionsa~spruch aus der Pensionsversicherung 
mit Ausnahme des Anspruches auf Waisenpertsion noch Erwerbseinkommen 
(Abs. 4 und 5) aus einer gleichzeitig ausgeübten Erwerbstätigkeit, die nicht die 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz begründet, erzielt, so ruhen unbe
schadet der Abs. 2 und 3 50 vH der Pension mit dem Betrag, um den das im 
Monat gebührende Erwerbseirtkommen 8 000 S übersteigt, höchstens jedoch mit 
50 vH des Betrages, um den die Summe aus Pension zuzüglich Hilflosenzuschuß 
und Erwerbseinkommen im Monat den Betrag von 14 000 S übersteigt. An die 
Stelle der Beträge von 8 000 Sund 14 000 S treten ab 1. Jänner eines jeden Jah
res, erstmals ab 1. Jänner 1991, die unter Bedachtnahme auf § 47 mit der jeweili
gen Aufwertungszahl (§ 45) vervielfachten Beträge. 
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BSVG - Geltende Fassung 

(2) Ist Abs. 1 auf einen Anspruch auf 

a) Witwen(Witwer)pension anzuwenden, 
b) Erwerbsunfähigkeitspension anzuwenden und wird das Erwerbseinkom

men aus einer Erwerbstätigkeit erzielt, zu deren Ausübung der Versicherte 
durch Maßnahmen der Rehabilitation (§ 149 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes 
bzw. §§ 198 Abs. 1 und 300 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsge
setzes bzw. § 157 Abs. 1 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes) 
befähigt wurde oder aufgrund deren der Versicherte während des Anspru
ches auf diese Pension, ohne daß ihm Maßnahmen der Rehabilitation 
gewährt worden sind, mindestens 36 Beitragsmonate der Pflichtversiche
rung erworben hat, 

so ruhen 40 vH der Witwen(Witwer)pension bzw. der Erwerbsunfähigkeitspen
sion mit dem Betrag, um den das im Monat gebührende Erwerbseinkommen 
6 156 S übersteigt, höchstens jedoch mit dem Betrag, um den die Summe aus 
Pension zuzüglich Hilfiosenzuschuß und Erwerbseinkommenim Monat den 
Betrag von 10 585 S übersteigt. An die Stelle der Beträge von 6 156 Sund 
10585 S treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 47 
mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 45) vervielfachten Beträge. Die Voraus-

BSVG - Vorgeschlagene Fassung 

(2) Ist Abs. 1 auf einen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension anzuwen
den und wird das Erwerbseinkommen aus einer Erwerbstätigkeit erzielt, zu 
deren Ausübung der Versicherte durch Maßnahmen der Rehabilitation (§ 149 
Abs. 1 dieses 'Bundesgesetzes bzw. §§ 198 Abs. 1 und 300 Abs. 1 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes bzw. § 157 Abs. 1 des Gewerblichen Sozialversiche
rungsgesetzes ) befähigt wurde oder auf Grund deren der Versicherte während 
des Anspruches auf diese Pension, ohne daß ihm Maßnahmen der Rehabilitation 
gewährt worden sind, mindestens 36 Beitragsmonate der Pflichtversicherung 
erworben hat, anzuwenden, so ruhen 40 vH der Erwerbsunfähigkeitspension mit 
dem Betrag, um den· das im Monat gebührende Erwerbseinkommen 8 000 S 
übersteigt, höchstens jedoch mit 50 vH des Betrages, um den die Summe aus 
Pension zuzüglich Hilfiosenzuschuß und Erwerbseinkommen im Monat den 
Betrag von 14 000 S übersteigt. An die Stelle der Beträge von 8 000 Sund 
14 000 S treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1991, die 
unter Bedachtnahme auf § 47 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 45) verviel
fachten Beträge. Die Voraussetzung des Vorliegens von 36 Beitragsmonaten der 
Pflichtversicherung entfällt, sofern der Versicherte Beitragsmonate der Pflicht
versicherung erwirbt und ihm in dieser Zeit ein Freibetrag auf Grund einer Min
derung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 65 vH nach § 35 Abs. 3 des Ein
kommensteuergesetzes 1988, BGBI. Nr.400, gebührt. 
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BSVG - Geltende Fassung 

setzung des V orliegens von 36 Beitrags~onaten der Pflichtversicherung entfällt, 
sofern der Versicherte Beitragsmonate der Pflichtversicherung erwirbt und ihm 
in dieser Zeit ein Freibetrag aufgrund einer Minderung der ErWerbsfähigkeit 
von mindestens 65 vH nach § 35 Abs.3 des Einkommensteuergesetzes 1988, 
BGBL Ni. 400, gebührt .. 

. (3) Als Erwerbseinkommen im Sinne des Abs. 1 gilt bei einer gleichzeitig aus
geübten 

a) unselbständigen Erwerbstätigkeit das aus dieser Tätigkeit gebührende Ent-' 
gelt; 

b) selbständigen Erwerbstätigkeit der auf den Kalendermonat entfallende 
Teil der nachgewiesenen Einkünfte aus dieser Erwerbstätigkeit. 

Hinsichtlich der Ermittlung des Erwerbseinkommens aus einem land(forst)wirt~ 
schaftlichen Betrieb ist § 140 Abs. 5 und 6 entsprechend anzuwenden. Als 
Erwerbseinkommen im Sinne des Abs. 1 gelten auch die im §23 Abs. 2 des Bezü
gegesetzes, BGBL Nr. 273/1972, bezeichneten Bezüge. 

(4) Hat der Pensionsberechtigte Anspruch auf eine Beihilfe nach den besonde
ren Vorschriften über den Familienlastenausgleich, sind vom Erwerbseinkom
men für jedes Kind, für das Anspruch auf eine Beihilfe besteht, 1 585 S im voraus 
abzusetzen. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme auf § 47 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 45) verviel
fachte Betrag. 

/ 

BSVG - Vorgeschlagene Fassung 

(3) Ist Abs. 1 auf einen Anspruch auf Witwen(Witwer)pension anzuwenden, 
so ruhen 50 vH der Witwen(Witwer)pension mit 25 vH des Betrages, um den die 
Summe aus Pension zuzüglich Hilflosenzuschuß und Erwerbseinkommen im 
Monat den Betrag von i 4 000 S übersteigt. An die Stelle des Betrages von 
14 000 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1991, der 
unter Bedachtnahme auf § 47 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 45) verviel
fachte Betrag. . 

(4) Als Erw:erbseinkommen im Sinne des Abs. 1 gilt bei einer gleichzeitig aus
geübten 

a) unselbständigen Erwerbstätigkeit das aus dieser Tätigkeit gebührende Ent-
gelt; . 

b) selbständigen Erwerbstätigkeit der auf den Kalendermonat entfallende 
Teil der nachgewiesenen Einkünfte aus dieser Erwerbstätigkeit. 

Hinsichtlich der Ermittlung des Erwerbseinkommens aus einem land(forst)wirt
schaftlichen Betrieb ist § 140 Abs. 5 und 6 entsprechend anzuwenden. Als 
Erwerbseinkommen im Sinne des Abs. 1 gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezü
gegesetzes, BGBL NI. 273/1972, bezeü;hneten Bezüge. 
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BSVG - Geltende Fassung 

(5) Gebührt im Anschluß an einen Entgeltbezug Krankengeld aus der Kran
kenversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz oder wird aus 
dieser Versicherung Anstaltspflege gewährt, so ruht für die Dauer des Anspru
ches auf Krankengeld oder der Gewährung von Anstaltspflege der Pensionsan
spruch in der bisherigen Höhe weiter; hiebe i ist die Verwirkung (§ 88 Abs. 1 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) pd er Versagung (§ 142 Abs. 1 des All
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes) d~s Krankengeldanspruches dem Kran
kengeldanspruch gleichzuhalten. Der Gewährung von Anstaltspflege ist die 
Unterbringung des Versicherten in einem Genesungs-, Erholungs- oder Kur
heim oder einer Sonderkrankenanstalt und der Ersatz der Verpflegskosten 
gemäß § 131 oder § 150 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gieichzu
stellen. 

(6) Waren die Voraussetzungen für die Anwendung der Abs. 1 bzw.2 nicht 
während eines ganzen Kalenderjahres gegeben, weil 

a) der Pensionsberechtigte nicht während des ganzen Jahres Anspruch auf 
Pension hatte oder 

b) nicht ständig erwerbstätig war oder . 
c) hat der Pensionsberechtigte während der Zeit, in der er Anspruch auf Pen

sion hatte, ein Erwerbseinkommen (Abs. 3) erzielt, das in den einzelnen 
Kalendermonaten nicht gleich hoch war, 

kann er beim leistungszuständigen Versicherungsträger bis 31. März des folgen
den Kalenderjahres beantragen, daß die Bestimmungen derAbs.l bzw. 2 für das 
vorangegangene Kalenderjahr oder den Teil desselben, fü(den ein Pensionsan
spruch bestand, neuerlich angewendet werden, in den Fällen der lit. hund c, 
sofern das erzielte Erwerbseinkommen während des ganzen Kalenderjahres das 
Zwölffache des nach § 5 Abs: 2 lit. c des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-

BSVG - Vorg.eschlagene Fassung 

(5) Hat der Pensionsberechtigte Anspruch :J,uf eine Beihilfe nach den besonde
ren Vorschriften über den Familienlastenausgleich, sind vom Erwerbseinkom
men für jedes Kind, für das Anspruch auf eine Beihilfe besteht, 1 585 S im voraus 
abzusetzen. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme auf § 47 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 45) verviel
fachte Betrag. 

(6) Gebührt im Anschluß an einen Entgeltbezug Krankengeld aus der Kran
k~nversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz oder wird aus 
dieser Versicherung Anstaltspflege gewährt, so ruht für die Dauer des Anspru
ches auf Krankengeld oder der Gewährung von Anstaltspflege der Pensionsan
spruch in der bisherigen Höhe weiter; hiebei ist die Verwirkung (§ 88 Abs. 1 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) oder Versagung (§ 142 Abs. 1 des All
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes) des Krankengeldanspruches dem Kran
kengeldanspruch gleichzuhalten. Der Gewährung von Anstaltspflege ist die 
Unterbringung des Versicherten in einem Genesungs-, Erholungs- oder Kur
heim oder einer Sonderkrankenanstalt und der Ersatz der Verpflegskosten 
gemäß § 131 oder § 150 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes' gleichzu
stellen. 
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B SV G -G e I t end e Fa s s u n g 

zes jeweils in Betracht kommenden Monatseinkommens im vorangegangenen 
Kalenderjahr nicht überschritten hat; als monatlich erzieltes Erwerbseinkommen 
ist dabei das im Durchschnitt auf die Monate, in denen Pensionsanspruch 
bestand, entfallende Erwerbseinkommen anzunehmen. Eine solche neuerliche 
Feststellung kann jederzeit auch von Amts wegen erfolgen. Ergibt sich daraus 
ein Mehrbetrag gegenüber dem zur Auszahlung gelangten monatlichen Pen
sionsbetrag, ist der Mehrbetrag dem Pensionsberechtigten zu erstatten. 

(7) Mehrere Pensions ansprüche sind zu einer Einheit zusammenzufassen. 
Kämen für die Ermittlung des Ruhensbetrages sowohi die im Abs. 1 als auch die 
im Abs. 2 genannten Grenzbeträge in Betracht, so sind die im Abs. 1 genannten 
Grenzbeträge maßgebend. Der Ruhensbetrag ist auf mehrere beteiligte Pen
sionsansprüche nach deren Höhe aufzuteilen. 

BSVG - Vorgeschlagene Fassung 

(7) Waren die Voraussetzungen für die Anwendung der Abs. 1,2 bzw. 3 nicht 
wahrend eines ganzen Kalenderjahres gegeben, weil 

a) der Pensionsberechtigte nicht während des ganzen Jahres Anspruch auf 
Pension hatte oder 

b) nicht ständig erwerbstätig war oder 
c) hat der Pensionsberechtigte während der Zeit, in der er Anspruch auf Pen

sion hatte, ein Erwerbseinkommen (Abs.4) erzielt, das in den einzelnen 
Kalendermonaten nicht gleich hoch war, 

kann er beim leistungszuständigen Versicherungsträger bis 31. März des folgen
den Kalenderjahres beantragen, daß die Bestimmungen der Abs. 1, 2 bzw. 3 für 
das vorangegangene Kalenderjahr oder den Teil desselben, für den ein Pensions
anspruch bestand, neuerlich angewendet werden, in den Fällen der lit. bund c, 
sofern das erzielte Erwerbseinkommen während des ganzen Kalenderjahres das 
Zwölffache des nach § 5 Abs. 2 lit. c des Allgemeinen SozialversIcherungsgeset
zes jeweils in Betracht kommenden Monatseinkommens im vorangegangenen 
Kalenderjahr nicht überschritten hat; als monatlich erzieltes Erwerbseinkommen 
ist dabei das im Durchschnitt auf die Monate, in denen Pensions anspruch 
bestand, entfallende Erwerbseinkommen anzunehmen. Eine solche neuerliche 
Feststellung kann jederzeit auch von Amts wegen erfolgen. Ergibt sich daraus 
ein Mehrbetrag gegenüber dem zur Auszahlung gelangten monatlichen Pen
sionsbetrag, ist der Mehrbetrag dem Pensionsberechtigten zu erstatten. 

(8) Wird neben mehreren Pensionsansprüchen, Erwerbseinkommen aus einer 
gleichzeitig ausgeübten Erwerbstätigkeit erzielt, sind zunächst die Abs: 1 bzw. 2 
auf Pensionsansprüche aus eigener Pensionsversicherung anzuwenden. Dabei 
sind diese Pensionsansprüche zu einer Einheit zusammenzufassen. Kämen für 
die Ermittlung des Ruhensbetrages sowohl die im Abs. 1 als auch die im Abs. 2 
genannten Grundsätze in Betracht, so sind die im Abs. 2 genannten Grundsätze 
maßgebend. Der Ruhensbetrag ist ailfdiese Pensionsansprüche nach deren 
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B S V G - Ge I t end e F ass u n g 

Beziehungen zu den öffentlichen Krankenanstalten 

§ 91. G run d s atz b e s tim m u n g. Für die Regelung der Beziehungen des 
Versicherungsträgers zu den öffentlichen Krankenanstalten gelten gemäß Arti
kel 12 Abs. 1 Z. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 fol
gende Grundsätze: 

1. unverändert. 
2. Mit den vom Versicherungsträger gezahlten PfIegegebührenersätzen und 

den im § 27 ades Krankenanstaltengesetzes, BGBI. Nr. 111957, vorgesehe
nen Kostenbeiträgen sind alle Leistungen der Krankenanstalt mit Aus
nahme der im § 27 Abs. 2 des Krankenanstaltengesetzes angeführten Lei
stungen abgegolten. 

3. bis 5. unverändert. 

Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft 

§ 97. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Ärztlicher Beistand und Hebammenbeistand werden in entsprechender 
Anwendung der §§ 84, 85 und 88, HauskrankenpfIege in entsprechender 
Anwendung des § 94 gewährt. 

(5) und (6) unverändert. 

Voraussetzu~gen für den Anspruch auf Ausgleichszulage 

§ 140. (1) und (2) unverändert. 

BSVG --.:. Vorgeschlagene Fassung 

Höhe aufzuteilen. Besteht auch Anspruch auf Witwen(Witwer)pension, sind alle 
Pensionsansprüche zu einer Einheit zusammenzufassen und um den Ruhensbe
trag nach Abs. 1 bzw. 2 zu vermindern. Danach ist Abs. 3 anzuwenden. 

/ Beziehungen zu den öffentlichen Krankenanstalten 

§ 91. G run d s atz be s tim m u n g. Für die Regelung der Beziehungen des 
Versicherungsträgers zu den öffentlichen Krarikenanstalten gelten gemäß Arti
kel12 Abs. 1 Z 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 fol-
gende Grundsätze: . 

1. unverändert. 
2. Alle Leistungen der Krankenanstalten mit Ausnahme der im § 27 Abs. 2 des 

Krankenanstaltengesetzes, BGBI. Nr. 111957, angeführten Leistungen sind 

a) mit den vom Versicherungsträger gezahlten PfIegegebührenersätzen, 
b) mit den im § 27 ades Krankenanstaltengesetzes vorgesehenen Kosten

beiträgen, 
c) bei Angehörigen des Versicherten auch mit dem Kostenbeitrag nach 

§ 80 Abs. 2 und 
d) mit den Beiträgen der Krankenversicherungsträger zum Krankenanstal

ten-Zusammenarbeitsfonds 
abgegolten. 

3. bis 5. unverändert. 

Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft 

§ 97. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Ärztlicher Beistand, Hebammenbeistand und Beistand durch diplomierte 
Kinderkranken- und Säuglingsschwestern werden in entsprechender Anwen
dung der §§ 84, 85 und 88, Hauskrankenpflege in entsprechender Anwendung 
des § 94 gewährt. 

(5) und (6) unverändert. 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage 

§ 140. (1) und (2) unverändert. 
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BSVG - Geltende Fassung 

(3) Nettoeinkommen im Sinne der Abs. 1 und 2 ist, soweit im folgenden nichts 
anderes bestimmt wird, die Summe sämtlicher Einkünfte in Geld oder Geldes
wert nach Ausgleich mit Verlusten und vermindert um die gesetzlich geregelten 
Abzüge. Für die Bewertung der Sachbezüge gilt, soweit nicht Abs. 7 anzuwen
den ist, die Bewertung für Zwecke der Lobnsteuer mit der Maßgabe, daß als 
Wert der vollen freien Station der Betrag von 2 040 S heranzuziehen ist; an die 
Stelle dieses Betrages' tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres erstmals ab 1. Jän
ner 1987, der unter Bedachtnahme auf § 47 mit der jeweiligen Aufwertungszahl 
(§ 45) vervielfachte Betrag. Für die Bewertung der Sachbezüge gilt, soweit nicht 
Abs. 7 anzuwenden ist, die Bew~ertü.ng für Zv.recke der Lohnsteuer. 

(4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben außer Betracht zu bleiben: 
a) bis k) unverändert. 
I) Leistungen auf Grund der Aufgabe, Übergabe, Verpachtung oder ander

weitigen Überlassung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes, wenn 
Abs. 7 zurAnwendung gelangt; . 

m) und n) unverändert. 

(5) und (6) unverändert. 

(7) Wurde die Bewirtschaftung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes auf
gegeben, der Betrieb übergeben, verpachtet oder auf andere Weise jemandem 
zur Bewirtschaftung überlassen, so sind der Ermittlung des Einkommens des bis
herigen Eigentümers (desVerpächters) ohne Rücksicht auf Art und Ausmaß der 
ausbedungenen Leistungen 21,6 vH des durchschnittlichen Einheitswertes 
(Abs. 8) der übergebenen, verpachteten oder zur Bewirtschaftung überlassenen 
land(forst)wirtschaftlichen Flächen zugrunde zu legen, sofern die Übergabe 
(Verpachtung, Überlassung) nicht mehr als zehn Jahre, gerechnet vom Stichtag, 
zurückliegt. Hiebei ist bei einer Übergabe (Verpachtung, Überlassung) vor dem 
Stichtag vom durchschnittlichen Einheitswert (Abs. 8), in allen übrigen Fällen 
von dem auf die übergebenen Flächen entfallenden Einheitswert im Zeitpunkt 
der Übergabe (Verpachtung, Überlassung) auszugehen. Ein Zwölf tel des auf 
diese Weise errechneten Betrages, gerundet auf volle Schilling, gilt als monatli
ches Einkommen. Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden .. 

B SV G, - Vor ge s chi ag e n e Fa s s u n g 

(3) Nettoeinkommen im Sinne der Abs. 1 und 2 ist, soweit im folgenden nichts 
anderes bestimmt wird, die Summe sämtlicher Einkünfte in Geld oder Geldes
wert nach Ausgleich mit Verlusten und vermindert um die gesetzlich geregelten 
Abzüge. Für die Bewertung der Sachbezüge gilt, soweit nicht Abs. 7 anzuwen
den ist, die Bewertung für Zwecke der Lohnsteuer mit der Maßgabe, daß als 
Wert der vollen freien Station der Betrag von 2040 S heranzuziehen ist; an die 
Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres erstmals ab 1. Jän
ner 1987, der unter Bedachtnahme auf § 47 mit dem Anpassungsfaktor (§ 45) 
vervielfachte Betrag. Für die Bewertung der Sachbezüge gilt, soweit nicht Abs. 7 
an7.uwenden ist, die Bewertung für Zwecke der Lohnsteuer. 

(4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben außer Betracht zu bleiben: 
a) bis k) unverändert. 
I) Leistungen auf Grund der Aufgabe, Übergabe, Verpachtung oder ander

weitigen Überlassung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes, wenn 
Abs. 7 bzw. Abs. 8 zur Anwendung gelangt; 

m) und n) unverändert, 

(5) und (6) unverändert. 

(7) Wurde die Bewirtschaftung eines land(forst)wirtsch~ftlichen Betriebes auf
gegeben, der Betrieb übergeben, verpachtet oder auf andere Weise jemandem 
zur Bewirtschaftung überlassen, so ist bei Ermittlung des Einkommens des bishe
rigen EigentÜmers (des Verpächters) ohne Rücksicht auf Art und Ausmaß der 
ausbedungenen Leistungen vom Einheitswert der übergebenen, verpachteten 
oder zur Bewirtschaftung überlassenen land(forst)wirtschaftlichen Flächen aus
zugehen, sofern die Übergabe (Verpachtung, Überlassung) nicht mehr als zehn 
Jahre, gerechnet vom Stichtag, zurückliegt. Bei einer Übergabe (Verpachtung, 
Überlassung) vor dem Stichtag ist vom durchschnittlichen Einheitswert (Abs. 9), 
in allen .übrigen Fällen von dem auf die übergebenen Flächen entfallenden Ein
heitswert im Zeitpunkt der Übergabe (Verpachtung, Überlassung) 'auszugehen. 
Als monatmi hes Einkomme. gilt für Personen,gdie mit dem Ehegatten (der Ehe
gattin) im gemeinsamen Haushalt leben, bei einem Einheitswert von 90 000 S 
und darüber ein Betrag v6n 3 315 S, bei alleinstehenden Personen bei einem Ein-

/ heitswert von 63000 S und darüber ein Betrag von 2314 S. Diese Beträge ver
mindern sich für Einheitswerte unter 90 000 S bzw. 63 000 S im Verhältnis des 
maßgeblichen Einheitswertes zu den genannten Einheitswerten, gerundet auf 
volle Schilling. An die Stelle der Beträge von 3 315 Sund 2 314 S treten ab 
1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1991, die unter Bedachtnahme 
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BSVG - Geltende Fassung 

(8) Soweit ein durchschnittlicher Einheitswert gemäß Abs. 7 heranzuziehen 
ist, ist er durch eine Teilung der Summe (ler Einheitswerte, die für den 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb in den einzelnen der letzten 120 Kalendermo
nate vor dem Stichtag im Sinne des Abs. 9 in Betracht kommen, durch die 
Anzahl der Monate während dieses Zeitraumes, in denen der land(forst)wirt
schaftliche Betrieb (ein Teil dieses Betriebes) noch nicht übergeben (verpachtet, 
überlassen) war, Zll ermitteln. 

(9) Bei der Berücksichtigung der Einheitswerte für jeden nach Abs. 8 in 
Betracht kommenden Monat ist von dem jeweils für den land(forst)wirtschaftli
chen Betrieb bzw. die land(forst)wirtschaftliche Fläche festgestellten Einheits
wert unter Hinzurechnung der Einheitswerte der verpachteten, aber ohne die 
zugepachteten Flächen auszugehen. 

(10) Als Einheitswert im Sinne der Abs. 7, 8 und 9 gilt der für Zwecke der 
Sozialversicherung maßgebliche· Einheitswert. Einheitswerte aus der Zeit vor 
dem 1. Jänner 1983 sind mit dem Faktor 1,1575 zu vervielfachen. 

(11) In den Fällen des § 64 Abs. 2 erster Satz bleibt für die Anwendung der 
Abs. 7 bis 9 der Stichtag der erloschenen Pension weiterhin maßgebend. Das 
gleiche gilt für den Anfall einer Hinterbliebenenpension nach einem Pensions
empfänger, sofern der Anspruchsberechtigte auf Hinterbliebenenpension Eigen
tümer bzw. Miteigentümer des übergebenen (verpachteten, überlassenen) Betrie
bes bzw. der Fläche gewesen ist. 

(12) Die gemäß Abs. 7 bis 11 errechneten monatlichen Einkommensbeträge 
sind bei der erstmaligen Ermittlung mit dem Produkt der seit 1. Jänner 1974 fest
gesetzten Anpassungsfaktoren (§ 45) unter Bedachtn'ahme auf § 47 zu vervielfa
chen. In diesem Produkt der Anpassungsfaktoren ist jedoch 

BSVG - Vorgeschlagene Fassung 

auf § 47 mit dem Anpassungsfaktor (§45) vervielfachten Beträge. Abs. 6 ist ent
sprechend anzuwenden. 

(8) Ist die Gewährung von Gegenleistungen (Ausgedingsleistungen) aus einem 
übergebenen (aufgegebenen) land(forst)wirtschaftlichen Betrieb in Geld oder 
Güterform (landwirtschaftliche Produkte, unentgeltlich beigestelIte Unterkunft) 
aus Gründen, die der Einflußnahme des Ausgleichszulagenwerbers entzogen 
sind, am Stichtag zur Gänze ausgeschlossen oder später unmöglich geworden, so 
hat eine Ermitdung des Einkommens des bisherigen Eigentümers (Verpächters) 
zu unterbleiben, und zwar solange, wie diese Voraussetzungen zutreffen und die 
Unterlassung der Erbringung von Ausgedingsleistungen dem Ausgleichszulagen-
werber nicht zugerechnet werden kann. . 

(9) Soweit ein durchschnittlicher Einheitswert gemäß Abs. 7 heranzuziehen 
ist, ist er durch eine Teilung der Summe der Einheitswerte, die für den 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb in den einzelnen der letzten 120 Kalendermo
nate vor dem Stichtag im Sinne des Abs. 10 in Betracht kommen, durch die 
Anzahl der Monate während dieses Zeitraumes, in denen der land(forst)wirt
schaftliche Betrieb (ein Teil dieses Betriebes) noch nicht übergeben (verpachtet, 
überlassen) war, zu ermitteln. 

(10) Bei der Berücksichtigung der Einheitswerte für jeden nach Abs.9 in 
Betracht kommenden Monat ist von dem jeweils für den land(forst)wirtschaftli
chen Betrieb bzw. die land(forst)wirtschaftliche Fläche festgestellten Einheits
wert unter Hinzurechnung der Einheitswerte der verpachteten, aber ohne die 
zugepachteten Flächen auszugehen. 

(11) Als Einheitswert im Sinne der Abs. 7, 9 und 10 gilt der für Zwecke der 
Sozialversicherung maßgebliche Einheitswert. Einheitswerte aus der Zeit vor 
dem 1. Jänner 1983 sind mit dem Faktor 1,1575 zu vervielfachen. 

(12) In den Fällen des § 64 Abs. 2 erster Satz bleibt für die Anwendung der 
Abs.7, 9 und 10 der Stichtag der erloschenen Pension weiterhin maßgebend. 
Das gleiche gilt für den Anfall eine~ Hinterbliebenenpension nach einem Pen
sionsempfänger, sofern der Anspruchsberechtigte auf Hinterbliebenenpension 
Eigentümer bzw. Miteigentümer des übergebenen (verpachteten, überlassenen) 
Betriebes bzw. der Fläche gewesen ist. 
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BSVG - Geltende Fassung 

1. für das Kalenderjahr 1983 der festgesetzte Anpassungsfaktor außer Acht 
zu lassen, 

2. für das Kalenderjahr 1984 nur der um 0,5 erhöhte halbe für dieses Kalen
derjahr festgesetzte Anpassungsf:iktor und für das Kalenderjahr 1986 
anstelle des Anpassungsfaktors der Faktor 1,03 zu berücksichtigen. 

An die Stelle der so ermittelten Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die 
unter Bedachtnahme auf § 47 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 45) ver
vielfachten Beträge. 

Richtsätze 

§ 141. (1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 2 
a) für Pensionsberechtigte aus eigener Pensionsversicherung, 

aa) wenn sie mit dem Ehegatten (der Ehegattin) im gemeinsa-
men Haushalt leben ............................... " 7 354 S, 

bb) wenn die Voraussetzungen nach aa) nicht zutreffen ....... 5134 S, 
b) für Pensionsberechtigte auf Witwen(Witwer)pension ... : .... " 5 134 S, 
c) für Pensionsberechtigte auf Waisenpension: 

aa) bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres ................ 1 904 S, 
falls beide Elternteile verstorben sind ................. " 2 860 S, 

bb) nach Vollendung des 24. Lebensjahres ................ " 3382 S, 
falls beide Elternteile verstorben sind ................. " 5099 S. 

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 548 S für jedes Kind (§ 119), dessen 
Nettoeinkommen. den Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur Vollendung 
des 24. Lebensjahres nicht erreicht. 

(2) An die Stelle der Richtsätze und der Richtsatzerhöhung nach Abs.l.treten 
ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1990, die unter Bedacht
nahmeauf § 47 mit dem Anpassungsfaktor (§ 45) vervielfachten Beträge. 

(3) bis (5) unverändert. 

Unterhaltsanspcüche und Nettoeinkommen 

§ 142. (1) Bei Anwendung des § 140 sind Unterhaltsansprüche des Pensionsbe
rechtigten gegen 

a) bis c) unverändert. 
gleichviel ob und in welcher Höhe die Unterhaltsleistung tatsächlich erbracht 
wird, dadurch zu berücksichtigen, daß dem Nettoeinkommen desPensionsbe-
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Richtsätze 

§ 141. (1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 2 
a) fürPensionsberechtigte aus eigener Pensionsversicherung, 

aa) wenn sie mit dem Ehegatten (der Ehegattin) im gemeinsa-
men Haushalt leben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 784 S, 

bb) wenn die Voraussetzungen nach aa) nicht zutreffen ...... , 5434 S, 
b) für Pensionsberechtigte auf Witwen(Witwer)pension . . . . . . . . .. 5434 S, 
c) für Pensionsberechtigte auf Waisenpension : 

aa) bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres ................ 2029 S, 
falls beide Elternteile verstorben sind . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3048 S, 

bb) nach Vollendung des 24. Lebensjahres .................. 3604 S, 
falls beide Elternteile verstorben sind. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 434 S. 

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 580 S für jedes Kind (§ 119), dessen 
Nettoeinkommen den Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur Vollendung 
des 24. Lebensjahres nicht erreicht. 

(2) An die Stelle der Richtsätze und der Richtsatzerhöhung nach Abs. 1 treten 
ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1991, die unter Bedacht
nahme auf § 47 mit dem Anpassungsfaktor (§ 45) vervielfachten Beträge. 

(3) bis (5) unverändert. 

Unterhaltsanspcüche und Nettoeinkommen 

§ 142. (1) Bei Anwendung des § 140 sind Unterhaltsansprüche des Pensionsbe
rechtigten gegen 

a) bis c) unverändert. 
gleichviel ob und in welcher Höhe die Unterhaltsleistung tatsächlich erbracht 
wird, dadurch zu berücksichtigen, daß dem Nettoeinkommen des Pensionsbe-
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rechtigten in den Fällen der lit. a 30 vH und in den Fällen der lit. bund c 15 vH 
des monatlichen Nettoeinkommens der dort genannten Personen zuzurechnen 
sind. Der so festgestellte Betrag vermindert sich jedoch in dem Ausmaß, in dem 
das dem Verpflichteten verbleibende Nettoeinkommen den Richtsatz gemäß 
§ 141 Abs.l lit.b unterschreitet. 

(2) unverändert. 

(3) Wenn und solange das Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen in den 
Fällen des Abs. 1 lit. a und b nicht nachgewiesen wird, ist anzunehmen, daß die 
Höhe der monatlichen Unterhaltsverpflichtung 30 vH der Höchstbeitragsgrund
lag'e gemäß § 48 Ab~. 3 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes beträgt. 
Eine Zurechnung zum Nettoeinkommen unterbleibt in dem Ausmaß, in dem die 
Unterhaltsforderung trotz durchgeführter Zwangsmaßnahmen einschließlich 
gerichtlicher Exekutionsführung uneinbringlich oder die Verfolgung eines 
Unterhalts anspruchs offenbar aussichtslos ist. 

(4) unverändert. 

Höhe und Feststellung der Ausgleichszulage 

§ 144. (1) bis (5) unverändert. 

(6) Die Durchführung des Jahresausgleiches hat nach folgenden Grundsätzen 
zu erfolgen: 

1. und 2. unverändert. 
3. Die Summe gemäß Z 1 und 2 ist um den Gesamtbetrag der im maßgebli

chen Kalenderjahr gebührenden Pensionen einschließlich Sonderzahlun
gen und Ausgleichszulagen, des sonstigen Nettoeinkommens, der gemäß 
§ 142 anzurechnenden lJnterhaltsansprüche und der gemäß § 140 Abs. 5, 6 
und 7 bis 10 anzurechnenden Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben, erhöht um die für die Monate Mai bzw. Oktober anzurechnen
den Unterhaltsansprüche bzw~ Einkünfte zu vermindern. Ergibt sich dabei 
ein Mehrbetrag gegenüber dem zur Auszahlung gelangten Betrag an Aus
gleichszulage, ist der Mehrbetrag dem Pensionsberechtigten zu erstatten. 

(7) unverändert. 
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rechtigten in den Fällender lit. a 26 vH und in den Fällen der lit. bund c 13 vH 
des monatlichen Nettoeinkommens der dort genannten Personen zuzurechnen 
sind. Der so festgestellte Betrag vermindert sich jedoch in dem Ausmaß, in dem 
das dem Verpflichteten verbleibende Nettoeinkommen den Richtsatz gemäß 
§ 141 Abs.l lit.b unterschreitet. 

(2) unverändert. 

(3) Wenn und solange das Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen in den 
Fällen des Abs, 1 lit. a und b nicht nachgewiesen wird, ist anzunehmen, daß die 
Höhe der monatlichen Unterhaltsverpflichtung 26 vH der Höchstbeitragsgrund
lage gemäß § 48 Abs. 3 eies Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes beträgt. 
Eine Zurechnung zum Nettoeinkommen erfolgt nur in der Höhe eines Vier
zehntels der jährlich tatsächlich zufließenden Unterhaltsleistung, wenn die nach' 
Abs. 1 und 2 berechnete Unterhaltsforderung der Höhe nach trotz, durchgeführ-' 
ter Zwangsmaßnahmen einschließlich gerichtlicher Exekutionsführung unein
bringlich oder die Verfolgung eines Unterhaltsanspruches in dieser Höhe offen
bar aussichtslos ist. 

(4) unverändert. 

Höhe und Feststellung der Ausgleichszulage 

§ 144. (1) bis (5) unverändert. 

(6) Die Durchführung des, Jahresausgleiches hat nach folgenden Grundsätzen 
zu erfolgen: 

1. und 2. unverändert. 
'3. Die Summe gemäß Z 1 und 2 ist um den Gesamtbetrag der im maßgebli

chen Kalenderjahr gebührenden Pensionen einschließlich Sonderzahlun
gen und Ausgleichszulagen, des sonstigen Nettoeinkommens, der gemäß 
§ 142 anzurechnenden Unterhaltsansprüche und der gemäß § 140 Abs. 5 
bis 7 und 9 bis 11 anzurechnenden Einkünfte aus land- und forstwirtschaft
lichen Betrieben, erhöht um die für die Monate Mai bzw. Oktober anzu
rechnenden Unterhaltsansprüche bzw. Einkünfte zu vermindern. Ergibt 
sich dabei ein Mehrbetrag gegenüber dem zur Auszahlung gelangten 
Betrag an Ausgleichszulage, ist der Mehrbetrag dem Pensionsberechtigten 
zu erstatten. 

(7) unverändert. 
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Übergangsgeld 

§ 156. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Auf das Übergangsgeld ist ein dem Versicherten gebührendes Erwerbsein
kommen im Sinne des § 56 Abs. 3 anzurechnen. 

(5) und (6) unverändert. 

Gesundheitsvorsorge des Versicherungsträgers 

§ 161. (1) und (2) unverändert .. 

(3) Der. Versicherungsträger kann unter Bedachtnahme auf Abs. 1 Versicher
ten und Pensionisten, die für medizinische Maßnahmen der Rehabilitation nicht 
in Betracht kommen, Körperersatzstücke, orthopädische Behelfe und andere 
Hilfsmittel einschließlich der notwendigen Änderungen, Instandsetzung und 
ErsatzQeschaffung sowie die Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmittel in sinnge
mäßer Anwendung des § 202 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
gewähren. . 

( 4) unverändert. 

Pension und Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge 

§ 163. Der Anspruch auf Pension wird unbeschadet eines allfälligen Ruhens 
nach den §§ 56, 57 oder 57a durch die Unterbringung des Erkrankten in einer 
der im § 161 Abs. 2 genannten Einrichtungen nicht berührt. Familien- und Tag
geld nach § 162 werden Pensionisten aus eigener Versicherung (ausgenommen 
Pensionsberechtigte, die in der Pensionsversicherung pflichtversichert sind oder 
deren Pension gemäß § 56 Abs. 5 oder § 57a ruht) nicht gewährt. 

Übergang von Schadenersatzansprüchen auf den Versicherungsträger 

§ 178. (1) Können Personen, denen nach den Bestimmungen dieses Bundesge
setzes Leistungen zustehen oder für die als Angehörige gemäß § 78 Leistungen 
zu gewähren sind, den Ersatz des Schadens, der ihnen durch 'den Versicherungs
fall erwachsen ist, auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften beanspruchen, 
geht der Anspruch auf den Versicherungsträger insoweit über, als dieser Leistun
gen zu erbringen hat. Ansprüche auf Schmerzengeld gehen auf den Versiche-
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Übergangsgeld 

§ 156. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Auf das Übergangsgeld ist ein dem Versicherten gebührendes Erwerbsein
kommen im Sinne des § 56 Abs. 4 an~urechnen. 

(5) und (6) unverändert. 

Gesundheitsvorsorge des Versicherungsträgers 

§ 161. (1) und (2) unverändert. 

(3) Der Versicherungsträger kann unter Bedachtnahme auf Abs. 1 Versicher
ten und Pensionisten, die für medizinische Maßnahmen der Rehabilitation nicht 
in Betracht kommen, Körperersatzstücke, orthopädische Behelfe und andere 
Hilfsmittel einschließlich der notwendigen Änderungen, Instandsetzung und 
Ersatzbeschaffung SQwie die Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmittel in sinnge
mäßer Anwendung des § 202 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
gewähren sowie Krankenanstalten, die vorwiegend der Rehabilitation dienen, 
für diagnostische Zwecke zugänglich machen. 

(4) unverändert. 

Pension und Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge 

§ 163. Der Anspruch auf Pension wird urtbeschadet eines allfälligen Ruhens 
nach den §§ 56, 57 oder 57a durch die Unterbringung des Erkrankten in einer 
der im § 161 Abs. 2 genannten Einrichtungen nicht berührt. Familien" und Tag
geld nach § 162 werden Pensionisten alfs eigener Versicherung (ausgenommen 
Pensionsberechtigte, die in der Pensionsversicherung pflichtversichert sind oder 
deren Pension gemäß § 56 Abs. 6 oder § 57a ruht) nicht gewährt. 

Übergang' von Schadenersatzansprüchen auf d~n Versicherungsträger 

§ 178.(1) Können Personen, denen nach den Bestimmungen dieses Bundesge
setzes Leistungen zustehen oder für die als Angehörige gemäß § 78 Leistungen 
zu gewähren sind, den Ersatz des Schadens, der ihnen durch den Versicherungs
fall erwachsen ist, auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften beanspruchen, 
geht der Anspruch auf den Versicherungsträger insoweit über, als dieser Leistun
gen zu erbringen hat. Wurde Anstaltspflege gewährt, umfaßt der übergehende 
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rungsträger nicht über. Die Kosten einer Krankenbehandlung sind mit dem dop
pelten Betrag der für die Gewährung der ärztlichen Hilfe erwachsenen Kosten 
abzugelten. 

(2) und (3) unverändert. 

Beziehungen zu den Vertragspartnern 

§ 181. Hinsichtlich der Beziehungen des Versicherungsträgers zu den Ärzten, 
Dentisten, Hebammen, Apothekern, Krankenanstalten .und anderen Vertrags
partnern gelten die Bestimmungen des Sechsten Teiles des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes mit dt;r Maßgabe, daß 

1. bis 4. unverändert. 
. 5. die für jedes Land gemäß § 345 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset

zes errichtete Landesschiedskommission bzw. die gemäß § 346 des Allge
meinen S9zialversicherungsgesetzes errichtete Bundesschiedskommission 
auch zuständig ist, wenn am Verfahren der Versicherungsträger beteiligt 
ist; 

6. unverändert. 

BSVG - Vorgeschlagene Fassung 

Anspruch anteilsmäßig auch die zusätzlichen Zahlungen des Versicherungsträ
gers zur Krankenanstaltenfinanzierung (§ 91 Z 2 lit. d); hiebei ist § 28 Abs. 4 Z 3 
KAG sinngemäß anzuwenden. Ansprüche auf Schmerzensgeld gehen auf den 
Versicherungsträger nicht über. Die Kosten einer Krankenbehandlung sind mit 
dem doppelten Betrag der für die Gewährung der ärztlichen Hilfe erwachsenen 
Kosten abzugelten. ' 

(2) und (3) unverändert. 

Beziehungen zu den Vertragspartnern 

§ 181. Hinsichtlich der Beziehu~gen des Versicherungsträgers zu den Ärzten, 
Dentisten, Hebammen, Apothekern, Krankenanstalten und anderen Vertrags

. partnern gelten die Bestimmungen des Sechsten Teiles des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes mit der Maßgabe, daß 

1. bis 4. unverändert. 
5. die für jedes Land gemäß den §§ 345 und 345 a des Allgemeinen Sozialver

sicherungsgesetzes errichteten Kommissionen bzw. die gemäß § 346 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes errichtete Bundesschiedskommis
sion auch zuständig ist, wenn am Verfahren der Versicherungsträger betei
ligt ist; 

6. unverändert. 
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